
Vereinsheim und Sportgelände: Am Sportzentrum 6, 46414 Rhede, Telefon 02872/6205 
1. Vorsitzender Dr. Klaus Terhart, 2. Vorsitzender Klaus-Erich Roessing 

1. Geschäftsführer Thomas Eckers, Schatzmeister Hubert Tewordt 
Bankverbindungen: Sparkasse Westmünsterland (BIC: WELADE3WXXX) IBAN: DE73 4015 4530 0004 0061 02 und  

 DE82 4015 4530 0004 0156 40 
Volksbank Rhede (BIC: GENODEM1RHD) IBAN: DE49 4286 1814 0003 9589 00 

Vereinsregister Amtsgericht Coesfeld VR 2298, Steuernummer: 307/5936/0147 

Turnverein Rhede 1925 e. V. 

                                                                                                                                   
              Turnen – Handball – Gewichtheben   
         Rhythmische Sportgymnastik – Volleyball 
                Badminton – Tennis – Radsport 
  Präventions- und Rehabilitationssport 
 
 
 
 

Einverständniserklärung für die Verwendung der Fotos von Minderjährigen 
 

- Für die Eltern/Erziehungsberechtigten – 
-ist für alle Minderjährigen einzuholen-* 

 
 
Ich bin damit einverstanden, dass von meiner Tochter / meinem Sohn Fotos erstellt werden. 
 
Diese Aufnahmen darf der TV-Rhede auf seiner Homepage, in Social Media oder für 
Printmedien (z.B. TV-Nachrichten) nutzen. 
 
Mir ist bekannt, dass bei einer Internet-Veröffentlichung jedermann auf das dort 
veröffentlichte Foto Zugriff hat. 
 
Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab.  
Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt 
ansonsten zeitlich unbeschränkt. 
 
Vorname und Nachname des Kindes/Jugendlichen  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Wohnort / Straße des Kindes/Jugendlichen  
 
______________________________________________________________ 
 
Ort, Datum  
 
______________________________________________________________ 
 
 
Unterschrift beider Erziehungsberechtigten        Unterschrift des Jugendlichen (ab 14 Jahren) 
 
 
*bei Neueintritt nach dem 05.07.2018 ist die Erklärung Teil des Aufnahmeformulars, deshalb muss keine 
separate Einverständniserklärung eingeholt werden 


